
                                     Abhilfemaßnahmen 

 

• Kinderarbeit 

• Schwerwiegende Umweltverschmutzungen/Belastung und Nichteinhaltung der 

Nachhaltigkeitsstandards 

 Das grundlegende Abhilfeverfahren für diese Probleme ist die Beendigung der 

Geschäftsbeziehung mit dem Unternehmen. Es ist jedoch sehr schwierig, diese Probleme 

sachlich oder mit Beweisen zu belegen. Doch bevor wir die Geschäftsbeziehung mit dem 

betreffenden Unternehmen beenden, müssen wir versuchen, die Schwere der Probleme durch 

folgende Maßnahmen zu vermeiden bzw. zu verringern. Wenn der Lieferant das Problem 

erkennt und Abhilfemaßnahmen ergreift, wird unsere Geschäftsbeziehung fortgesetzt. 

Andernfalls haben wir eine verantwortungsvolle Ausstiegsstrategie von einem Lieferanten. 

 

 

A. Kinderarbeit: 

1.)  Das Problem muss aus nationaler Ebene erkannt und erfasst und differenziert 

werden.  

Handelt es sich um ein Problem in der Fabrik oder dem Umfeld von Zulieferern? 

 Ist es als länderspezifisches Kinderarbeitsproblem anderer Branchen bekannt? 

Wo liegt die Ursache? 

 

2.) Wichtigste Arbeit ist hierbei Kinder aus der Situation zu holen.  

Dies kann passieren, indem MBA mit NGOs (z.B. Unicef, SOS-Kinderdörfer) 

zusammenarbeitet und Kinder von der Straße, aus den Fabriken holt und Projekte 

fördert, die den Kindern Bildung ermöglichen. 

Kinder, die in Schulen lernen leisten keine Kinderarbeit in der Fabrik.  

Zudem muss die Situation der Eltern bekannt sein. Sind diese auf das Gehalt des 

Kindes angewiesen? 

Wie kann man die Eltern in Lohn und Brot bringen? 

 

Dies ist eine Maßnahme, die relativ einfach anzuschieben ist und sowohl Eltern als 

auch Kinder sind zumeist sehr dankbar diese Chance zu erhalten. 

Zugang zu Schule und Bildung bedeutet Zugang auch zu Lebensmitteln und sauberem 

Wasser. 

 

3.) Entdeckt man Kinderarbeit in einer Fabrik ist diese sofort durch einen Erwachsenen 

zu ersetzen, wobei die Eltern einbezogen werden müssen. Die Menschen sind oft so 

arm, dass die Eltern keine Wahl haben und auf das kleine Verdienst des Kindes 

angewiesen sind.  



4.) Kinderrechte, Menschenrechte, Minderheitenrechte stärken, indem MBA-Schulungen 

veranlasst, die den Menschen ihre Rechte beibringen, ihre Nöte kennenzulernen, um 

sie abstellen zu können.  

 

 

B.  Schwerwiegende Umweltverschmutzungen/Belastung und Nichteinhaltung der 

Nachhaltigkeitsstandards: 

 

Das Thema schwerwiegende Umweltverschmutzungen und Nichteinhaltung der 

Nachhaltigkeitsstandards muss durch Erfassung des Problems erfolgen und im Einzelnen 

geprüft werden. 
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